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dreimal niederknieen, Kreuz küſſen (die Unterde ſen 1. Das
Meßbuch auf die Evangelienſeite; Aufzünden: Hauptaltar 6,
Seitenaltar Lichter; Die Klappen in die Sakriſtei tragen.

Mit (enthülltem Kreuz, Leuchten, Klappern, Rauchfaß und elum
rozeſſion Seitenaltar, von da 3Uum Hauptaltar, wO ogleich
die „Meſſe iſt. Wie Prozeſſion zum Seitenaltar: Die Monſtranz
ird zum heiligen Grabe9 Zwei Miniſtranten heiligen
Grabe Veſper

Karſam

ag ote Kutten ingeln QTV. Meßwein.
eih bis Miniſtranten mit Kreuz, Weihwaſſer, Rauch

faß Dreizack (Teller mit 5 Weihrauchkörner und Feuerzeug), Manipel
Einzug In die Kirche, zum Qr 2 ein Zwei Miniſtranten

Q zu den 12 Prophezien. Zu Heécetamus gelrua Knie beugen
und antworten Levate El Miniſtranten erſcheinen ant chluſſe)

Vom Altare weg vier Miniſtranten mit reuz, euchtern und
Oſterkerze zul Taufwaſſe rweihe. Darnach ein Miniſtrant mit zum
Weihwaſſergeben, hierauf zwei Miniſtranten mit den e
zuuv Litanei Aufzünden mꝛ ingeln 3zu m Glorial!
au  aß ach de rKommunion 5.Zwei Miniſtranten zur „Schlu
veſper“ (Komplet). Mit Klingeln, Leuchtern, Rauchfaß, Velum und
reuz rozeſſion vom Seitenaltar eiligen Grabe zuv Be⸗
orgung der Monſtranz.

Buch In Schwaben. Jo  — Mich Weber, Pfarrer
* (Legitimation mit Hinderniſſen.) Am 16 Jänner

1900 wurde ein Kind geboren und auf den Namen Paul
Sebaſtian getauft; pri 1900 erfolgte vor dem katho  2
liſchen Pfarramte un Mannheim und vor dem dortigen Standesamte
die Verehelichung der Kindesmutter mit Sebaſtian Gelegentlich
einer Reiſe verlangte die Mutter des Paul Sebaſtian die Um
ſchreibung (Legitimierung auf beim Pfarramte 3 Nach den
beſtehenden öſterreichiſchen Vorſchriften iſt das zuſtändige farramt
nUuL dann berechtigt, die Legitimation IM eigenen Wirkungskreiſe,
ohne höhere Intervention, durchzuführen, enn beide Eltern mit
2 Identitätszeugen die Legitimierung rſuchen Das Pfarramt

berichtete vorſchriftsgemäß das biſchöfliche Ordinariat, welches
den Akt die Statthalterei eitete Letztere benötigte eine „nach
orſchri des Legaliſierungsvertrages zwiſchen Oeſterreich und dem
eutſchen Reiche gehörig legaliſierte ſtandesämtliche Urkunde über
die Verehelichung der Kindeseltern.“ Nach einigen 0  en war das

arramt in der Lage, das Gewünſchte durch das Ordinariat an
die Statthalterei 3 überſenden. Gleichzeitig wurde als Aufenthaltsort
der Kindeseltern der Qu J angegeben. Die Statthalterei
erteilte nun der Bezirkshauptmannſchaft den Auftrag zur Auf
nahme des Legitimations-Protokolles, welche etztere durch die Ge
meindevorſtehung J die Eheleute K aufforderte, zum mtstage 3u
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erſcheinen, der demnächſt in J abgehalten wird. Zum mtstage ET

ſcheinen die eleute nicht, eS liegt aber die gemeindeämtliche
Angabe vor, daß das Ehepaar in nicht „gemeldet“ ſei Die
Bezirkshauptmannſchaft hat nun wieder den Akt n Händen und
erfährt von dem dortſelbſt un wohnenden ater der Kindesmutter,
daß die Gemeinde E. (deren Namen leider nicht 9  0 richtig ange  2  —
geben wurde) Auskunft geben önnte. Die Bezirkshauptmannſchaft
leitet den Akt mit dieſem Ergebniſſe die Statthalterei zurück,
we denſelben die Bezirkshauptmannſchaft übermittelt Dieſe
ſendet den Akt an die Gemeindevorſtehung 77 zur rhebung und
Bekanntgabe des Aufenthaltsortes der Kindeseltern.“ Mit der Antwort,
„daß ſich die Kindeseltern nunmehr wirklich nach J abgemelde
haben,“ marſchiert das geduldige Papier wieder zurü an die Bezirks  2  2
hauptmannſchaft O., von dort durch die Bezirkshauptmannſchaft

die Gemeindevorſtehung in J Leider verwechſelt die Gemeinde—⸗
vorſtehung 90 das Ehepaar mit einem andern namens und
eri  Ek, daß und eine Frau ſich In J aufhalten. Neuerdings
kommt von der Bezirkshauptmannſchaft der Akt die Gemeinde J
mit der Weiſung, das Ehepaar nachzuforſchen Das Reſultat
der Nachforſchung das der Bezirkshauptmannſchaft mitgeteilt wird,
lautet ahin, „daß und ſeine Frau in Dresden ſich befinden
en Die Bezirkshauptmannſchaft leitet nun den Akt die
Bezirkshauptmannſchaft und dieſe die Statthalterei zurü

Die Statthalterei wendet ſich 5„An den Magiſtrat der königl.
Hauptſtadt Dresden“ mit dem Erſuchen, das Legitimationsprotokoll

aufnehmen 3u laſſen. Der „Rat zu Dresden“ meldet, „daß
ber weder en noch on etwas eékannt iſt 4. und
faßt den Beſchluß „den Akt an das „Verfaſſungsamt“ zur weiteren
zuſtändigen Erledigung abzutreten.“ Das Verfaſſungsamt übergibt
den Akt der Polizeidirektion mit dem Erſuchen Aum Mitteilung der
derzeitigen Wohnung des Die Polizeidirektion retourniert denſelben
mit der Meldung: „K ſowohl als auch deſſen Frau im „Einwohner⸗
amte“ nicht gemelde im „Fremdenamte“ nicht ermittelt.“ Der
„Rat zu Dresden,“ Departemen „Verfaſſungsamt“ ſendet die Schrift

Unter Bezugnahme auf die „vorerſichtliche Auskunft der Polizei⸗
direktion Dresden“ an die Statthalterei zurück.

Die Statthalterei übermittelt die Angelegenheit wieder der
Bezirkshauptmannſchaft 47 zur Ausforſchung des Ehepaares K.“ und
leſe der Gemeinde Mit der Antwort, daß nach der Ausſage des
Vaters des Sebaſtian letzterer mit ſeiner Frau in 0 in
Stellung ſei, werden die riftſtücke, die ereits 3u einem anſehn
en „Konvolut“ ſich entwickelt aben, an die Bezirkshauptmannſchaft

und von dort die Statthalterei geſendet
Nach einigen weiteren Wanderungen elangt der Akt endlich

zur Erledigung. Nach dem rlaſſe des Miniſteriums des Innern
vom ezember 1892, önnen die Eltern eines in Oeſter⸗
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reich gebornen, außerehelichen Kindes, die im Auslande wohnen,
nicht zur Beobachtung der In Oeſterreich geltenden Vorſchriften für
die Legitimations-Vorſchreibung verhalten werden, ſondern hat die
Abgabe der erforderlichen Erklärungen in der Form und bei jener
Behörde zu erfolgen, wie dies im an  E, n dem die Kindes
eltern ihren Wohnſitz haben, geſe vorgeſchrieben iſt

Das Miniſterium der V

uſtiz, des Kultus und Unterrichtes iun
arlsruhe berichtet die Statthalterei auf deren Anfrage,
daß Sebaſtian bei ſeiner Eheſ

ießung in Mannheim April

vor dem Standesbeamten ausdrücklich ſich als QAter des
Jänner 900 geborenen Kindes Paul Sebaſtian ekannt

habe und daß nach 1719 des (für das eutſche Cel
eln uneheliches Kind dadurch, daß ſich der Qter mit der Utter
verheiratet, die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes erlangt.

Die Statthalterei 22 nun an das biſchöfliche Ordinariat
das Erſuchen, daß m Taufbuch des Pfarramtes bei der Matri  2
kulierung der Geburt dieſes Kindes die Legitimationseintragung ver
anlaßt werden 7  möge Das arram erl  L den Vollzug des
Auftrages das biſchöfliche Ordinariat und dieſes ſetzt hievon die

Statthalterei in enntni
Nach Monaten (unterdeſſen war der Akt ungefähr

vierzigmal durch die ver

iedenſten Aemter gewander war endlich
das Pfarramt in der Lage, die „Umſchreibung“ vorzunehmen.

1eS möge als kleine Illuſtration dienen 3u den Worten
unſeres Miniſterpräſidenten Koerber, daß * hoch der Zeit
ſei, den Bureaukratismus einzuſchränken und die Befugniſſe der
untergeordneten Aemter zu erweitern.

Linz Oberchriſtl, biſch Sekretär
XI Maria Geburt September und eine

Feier im chriſtlichen Volke.) Im Buche Ekkleſiaſtes 9e·
ſchrieben: „Der Tag des DOde. iſt beſſer als der Tag der Gebur Mit
dem letzteren beginnt eine ununterbrochene Reihe von Mühſeligkeiten,
Kämpfen und Trübſalen. Mit der Makel der rbſünde eld  H wird der
Menſch geboren Deshalb feiert die alte, chriſtliche nicht den Ge
.  , ondern den Namenstag; denn dieſer erinnert an den Empfang
der eiligen aufe, und die Ufnahme In die Kirche Gottes
Aus einem ähnlichen Grunde feiert die 1I das Andenken der
eiligen meiſt deren Todestage; denn der Sterbetag der Heiligen
iſt ihr Geburtstag für eine glückſelige Ewigkeit. Wohl aber feiert
die Kirche den Geburtstag der Gottesmutter als einen ohen Feſttag,
eil ſie ohne Erbſünde empfangen iſt und mit threr Geburt die Fülle
der Zeit, die nahende Erlöſung, gekommen war Die hohe Bedeutung
dieſes Feſtes iſt treffend ausgeſprochen un dem ntroitus des Meß
formulars: „Deine Geburt, jungfräuliche Gottesmutter, hat der
ganzen Welt Freude angekündigt; denn Qus dir iſt die Sonne der


